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Ein Gesetzentwurf zur Aushöhlung der 
Hochschulselbstverwaltung in Niedersachsen 

1. KonfZiktlage 

Der niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kulrur, Thomas Oppermann 
(SPD), legte am 11. Dezember 2000 einen vom Kabineu G:.briel konsentierten 
Anhörungsemwurf für ein neues Hochschulgesctz vor,' der einen scharfen Konflikt 
um die beabsichtigte Beschneidung der Selbslverwaltungsrechte der Hochschulen -
der Abschaffung des Konzils und der weitgehenden Entmachtung des Senats -
auslöste. Die KOIl2i1e bzw. Senate der Universität GÖuingen. Hannover, Osnabrück 
und Oldenbul"g wandten sich in ausführlichen, nahezu einstimmig verabschiedeten 
Stcllungnalunen gegen die beabsichti15 te Aushöhlung von Garantien der akademi
schen Selbstverwalrung.' Vertreter der verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen 
- von den Natur- und den Ingenieurwissenschaften bis zur Wirtschaflswissenscha(t, 
der Rechtswissenschaft und den Geistes- und Sozialwissenschaften - lehmen in 
bemerkenswerter Einmütigkeit die Kernprinzipien des Gesetzentwurfes ab. Das 
gleiche galt für die hocbschulpolirischen Gruppen. zwischen denen es in dieser 
Frage keine Differenz gab. Die prononcierte Frontstellung gegen den Gesetzent
wurf resultiert aus der Gefahr einer weitgehenden Ausschließung der einzelnen 
Wissenschaftler aus der Bestimmung des organisatorischen Rahmens ihres Arbeits
prozesses. In der vereinten Intervention der Universitäten gegen den Gesetzentwurf 
stellen sich die Subjekte des selbslbestimmten Wissenschaftsprozesses. wie er ins
besondere durch die Gremien des geltenden niedersächsischen Hochschulgesetzes 
garantiert wird, einer Fremdsteuerung durch wissenschaftsferne Leitungsinstan7.en 
emgegen. 
Das Gewicht der Ablehnung der im geplanten niedersächsisehen Hochschulgesetz 
vorgesehenen zentralistischen Encscheidungsstrukturen ergibt sich nicht zuletzt dar
aus, daß die Universitäten sich die allgemeinen Ziele des Ministeriums für Wissen
schaft und Kultur, die Hochschulverfassung effektiver zu gestalten, ausdrücklich zu 
eigen machen. So heißt es etwa in der Entschließung des Konzils der Universität 
Hannover: »Das Konzil teih die Auff<lssung . .. , daß dureh die Stärkung der Auto
nomie der HochschuleIl die Qualität von Lehre und Forschung grundlegend ver-

I MWK, Geset7- >Our Hochschulrefonn in Niedcrs.",hsen. Anhorung.enrwurf, H,nnove" I J. 11.,000. 

1 Stelluf\gn~h>nc des Senats der Univcrsiral GDningen "om ) 7. I. 100 I zum Anhorungscmwurf eines Ge
s~rus zur Hochschulrerorrn in NiedC1'$.eh •• n vom 1 J . 1' . 2000, 6 Seilen (eins.imm'!; ohne Enth,lrung 
bc>chlossen); Eröncrungdes NHG. Stcllungnlhme des Konzilsdor Universi ••• Hannover vom '4. l. 1001, 

9 Seiten (eimtimmig ohne Enth,lrungen bc~hl~sen); Stcllungnlhme des Kon2ils der Universiüt Osna
brück vom 7- 1. 1001 zum Anhörungsenrwurt d~s Nicde ... 'ieluisehcn Minisrerium. für Wis<cnsch.!t und 
KulNr "tu einem Grs(\>. zur Hochschulreform in NiNlersoch«n ,'om 11. 11. 1000. 1 Seiten (.instimmig 
be.chlossen); S,ellungnlhme d .. Sena,s der Univct5iLit H,nnovor zum NHG-En<wu,{ vom '4.2 . 1001, 

3 Seiten (cin .. immig ohne Enthalrungeot bcschlos,~n); Sldlungn>.hmcdC'S Senat.< der Universi", Oldenburg 
zur NHG-Rcform vom ~g . ~ _ lCO'. 8 Seiten (cin!l;mmig bei 1 Enthaltungen beschlossen). 
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bessen werden kann. Insbesondere bürokratische Vorschrifren und Genehmigungen 
soUen durch ein modernes Instrumentarium indirekter S(euerung weitgehend ersetzt 
werden ... Der Vorteil der indirekten Steuerung ist, daß sie wissenschaftsimmanent 
geschich(. Sie gibt den Entscheidungen der Hochschule im Rahmen der :tkademi
sehen Selbstverwaltung ... mehr Möglichkeiten wissenschaftlich folgenreicher Dis
kussion . ~J Pie Kritik der Hochschulen richte( sich allein gegen die im Gesetzentwurf 

vorgesehenen administrativen lnstrumemarien einer außerordentlichen Stärkung des 
Präsidiums, die für den komplizienen, in einer F1.ille von Fächern aufgegliederten 
Organismus der Hochschule kontraproduktiv wirken müssen. 
Das geplanre Gesetz bricht, in einer scharfen Kehrtwende, mit der früheren sozial

demokratischen Hochschulkonzeption der Überwindung autoritärer Leitungsstruk
luren in den Universitäten und der Verankerung - je nach Kompetenz abgestufter
panizipatorischer Rechte. I m Vergleich zu anderen, ebenfalls nicht unproblemati
schen Landeshochschulgesetzen zeigt sich, daß der niedersächsische Enlwurl die 
Aushöhlung der akademischen Selbstverwaltung noch weiter zu treiben versucht, 
als dies in anderen, von der CDU oder der SPD regierten Bundeslandern geschehen 
ist. Niedersachsen ist - Minister Oppermann verweist selbst darauf' - das einz.ige 
Bundesland, das neben den Hochschulen in sla:ttlicher Trägerschaft Stiftungshoch
schulen konstiruieren will, in denen die Selbstverwaltungsrechte der in der Hoch
schule Tätigen noch stärker reduziert sind . Anders als in Niedersachsen vorgesehen, 
hat etwa in Brandenburg, in dem ansonSten eine zentralistische Hochschulverfassung 
existiert, der Senat wichtige EntscheidungsKompetenzen in Fr;tgen der Lehre, der 
Forschung, des Studiums, des Entwicklungspl:tns und der Beschlußfassung über 
Bemfungslisten beh~lten . s 

Die Auseinandersetzung um den Gesetzentwurf, der schon vor seiner Verö(fenrli
chung bundesweit vorgestellt und propagiert wurde,6 spielte sich in eigentümlichen 
Formen ~b. Auf die in den Entschließungen der Hochschulen gebündelte Kritik 
antwortete der zuständige Minister nicht eigentlich auf der Ebene der Einwände. Auf 
das Argument des Sen~ts der Universität Göttingen, d;l.s sich leitmotivisch auch in 
anderen Resolutionen finder, daß es »wegen der hohen Komplexität der Institution 
Universität ... einer permanenten und effektiven Kontrolle und Mitentscheidung in 
Grundsatzfragen durch die universitären Stawsgruppen (bedarf), die wie niemand 
sonst die dezentrale vorhandene Sachkompetenz repräsentieren«,' geht Oppermann 
mir keinem Wort ein. St3Udcsscn spricht er den Vertretern in den Organen der 
Selbstverwaltung, die den GcsetzentWI.Jrf kritisieren, ein sachgerechtes Urteilsver
mögen kurzerhand ab: Sie müßten» Übermensch.licJles /eis[el1 .. . , welU\ sie gegen ihre 

J Stellungnahme d"" Konzils der Universität H,onovcr (Fn . ,), S. 4: ebenso Stdlungn.hme des Sen1l.S der 
Univc,,;üt Goningcn (Fn. 'J. S. 1 rf.; Stclluncn,hme des Senats der Universität Oldenburg (Fn.l), S. s. 

4 WiC"\"icl SU,t dorf es denn sein' Pro und Contn S,ifrungen, Suddcutsch~ Zeitung \'. '7.1.1001. 

S § 67 Abs. t ZiIL" j. S BbgHG. 
6 Vgl. rrw. M. Finctti, Wrnn .Im, m'\er sliften gohl. Nicdenlchscll will srin. Uni,·trsitälen in Stiftungen 

umwlnddn. Süddeul5che Zeirung v. '7. '0.1000: S. Thiclbcer, Niedersäcnsischr Hochschul·Revolution. 
FAZ v. 16. Te. lCCO. 

7 Stellungnahme des SenaIs der Uni,ws;"" Gouingen iFn. ,), S. 'i entsprechend .rgumenti.'1 drr Sen" der 
Uni"ersiti! J-lanno\'cr iFn.l), S. J: .Ein PriisidlUm, dJS unlcrnehnlerischCm H4J1dcln vcrpllichlet wird, 
mull InfomlJtionen lnders erheben und bewerten ,Is ein Scn>!, der sich vorwiegend der Einheit und 
Qualität von Forschung und Lehre verpniclnet fühlt. Die .us dieser Asymmetrie .n\Stehende wechsel,ei
lige Inform.tionsspC"li.Jisierung rührt Zu Ineflizienzen, die m.n zur Genüge aus Verwaltung":;t<n kennt. 
in denen ein prof<ssionel!cs M,nagtment einem im J-linblick .uf M.nagemcn.prousse uninlormiel1en 
V.",,~ltungsr.t gegenübers"h, . Das Inlo,m"ion".ch, degener;en in der RC"ßd .uf drr B,,;s "on berei" 
gdihmen und wohldcfinienen EnlScheidung'pr;miS5en zu einer pnichtübung. Die im Hinblick auf 
komplexe Entseheidung.n norwendig.lnformationsvielf.h und d.r S.chvcrst.nd hcterogener Di,ziplinen 
werden nicht g.nulZI. Dem SIch. ein Präsidium gegenüber. das sich in se;ner Spezi.lisierung nOl wendiger· 
weise sukussivt aus der wiss.cnsch"ftlichcn ("ommunilY ~n\{crll~.<.1 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2001-2-145
Generiert durch IP '3.144.93.150', am 17.09.2024, 00:20:08.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2001-2-145


eigenen Interessen argumentieren würden.«' Oppermann geht noch einen Schritt 
weiter. Den Mitgliedern von Universitätsgremien, die den Gesetzentwurf in Frage 
stellen, hält er vor, sie ~könnten gar nicht objektiv urteilen.«9 Der Minister bean

sprucht 50, im Gegensatz zu vielfach auch als Verfassungsrechder ausgewiesenen 
Wissenschaftlern, die die Stellungnahmen der Universitäten verfaßt haben, allein ein 
objektives Uneil zu besitzen. Er bemerkt nicht, daß er damit unversehens das 
geltende Hochschulgesetz, das selbstredend von der Urteilskompetenz der Mitglie
der von zentralen Gremien der U nlversität ausgeht. negierr. 

11. Privatwirtschaftliche Organisationsstruktur ffir die Hochschulen 

Die Konzeption des Gesetzentwurfes orientiert sich an den Modellvorstellungen, wie 
sie von einem der größten Medienkonzerne der Bundesrepublik und der in ihm 
gebildeten Bertelsm:mn Stiftung, hauptsächlich in Kooperation mil der Westdeut
schenRektorenkonferenz, im 1994 gegründeten Centrum für Hochschulentwicklung 
strategisch gezielt ausgearbeitet wurden.'o Die Denkfabrik der BeneIsmann Stiftung 
formien ihre Position in der direkten Negation jener Konzeption der Etablierung 
panizipatorischcr Rechte in der Hochschule, wie sie zur Überwindung des NS
Systems auf einern Hochschultag der britischen und a.meribnischen Besatzungsz.one 
von 1947 C"ingeforden und dann in den sechziger Jahren insbesondere von Jurgen 
Habcrmas und Erhard Denninger, aber auch in dem umfassend angelegten Band von 
\XIolfg:a.ng Nitsch, CI aus Offe und Ulrich K. Preuß u. a., »Hochschule in der Demo
kr:llie« entwickelt wurden." Diese Ansätze, die in der soz.ialliberalen Ära in mancher 
Beziehung Eingang in die Hochschulgesetzgebung, zumal in Niedersachsen, fanden, 
zielten darauf, die demokratischen Teilhaberechte, die für den politischen Bereich 
uneingeschränkt gelten, auf die Hochschulen - modifiziert - auszudehnen: durch die 
Schaffung von - nach Kompetenz abgestufren - Mitwirkungsrechten der vier Haupt
gruppen der in der Universität Tätigen, der Hochschullehrer, der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter, der Studenten und der Mitarbeiter im technischen und Verwaltungs
dienst. 
Während diese Veränderung der Hochschulverfassung ihre Rechtfertigung darin 
fand, daß die im Grundgesetz niedergelegten Prinzipien politischer Selbstbestim
mung in bestimmtem Maße auf den Bereich der Universitäten ausgedehnt wurden, 
der zuvor allein der Bestimmungsmachr der Professoren unterlag, zielt die Konzep
tion der Benclsmann Stiftung in die gen;1U umgekehrte Richtung. Nicht die Legitima
tionsformen der Demokratie, sondern die administrativen Aulbauprinzipien der 
privaten Winschafr, ausgerichtet an betriebswinschafdichen Kriterien, sollen in 
die Hochschulverfassung transponiert werden." Folgerichtig werdel\ in diesem Mo-

S T. Muon, Das schnelle Spiel des Thom.s Oppcnnlno. Wie der niedc,s.ich,ische Wissensch,f"m;n;sre, 
sein Hoehschulgesctz g<'gcn krilische Einwlnde verteidigt. frankfurter Rundschau v. S. 1. 100!. 

9 Ebd. 
)0 Vgl. T. Bul\J11~nn. Die SI~ndort&er«hte Dicnsdcislung,hochschul~, Prokl •. z"itsdllif, I. Kritische So· 

li.lwisS<nsch.r., H. }1I996. S 329 ff.; A. Keller, W .. heißI hier AU!onomi~?, Blä\le, r. deut,che und 
iotcmOlion.l. Politik, H. 6hooo. S. 7)9 fl.; K. L.ndfricd, Refenl zum Them.t .Ho"hschulc·St>..:lt< .m 
J. t 1. ~ooo in Hannover, in: Djskursprojekt .NHG 1000-, hrsg.. v. der SPD·Frak,ion im Nicdersiichsi
schtn L.ndt.g. H.nnovcr 'OOt, S.,6 ff. 

J' K. Mcschk.,. AufS.nd gcbau,l Gedanken zur neuen Univers;l't ('96~), in: Wider die Umert.,ncn('brik, 
hrsg. v. S. Leibfried, Köln 1967.5.)4; E. Denninger/J. H.bcrm>S u . ~ . , Grundsitze für cin neue, Hoch
schulrech! «968), in:J. H.bcrmas, Protest bewegung und Hoeh>ehulrdorm, F,"nkfurt/M. t969. S. 101 f[.; 
W. Ni=hfU. Gcrh,rd/C. Offe/U. K. Preuß, Hochschule in der Demokra,ie. BeII;n '96\. 

J 1 J. Ipsen, Hochschulen als Unternehmen?, in: NdsVBI. H. ,!>co,. S. 6ff. 

'47 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2001-2-145
Generiert durch IP '3.144.93.150', am 17.09.2024, 00:20:08.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2001-2-145


deI! die Strukturen der Selbstverwaltung weirgehend als dysfunktional für das soge
nannte Unternehmen Universität angesehen. Die Eliminierung zentraler Elemente 
partizipatorischer Willensbildung wird in der Begründung des Anhörungsentwurfs 
vom r I. Dezember 2000 in direkter Anlehnung an die privatwiruchaftJiche Leitungs
struktur legitimiert: •... Grundsätzlich sind nur Organe entscheidungsbefugt, Gre
mien haben beratenden Charakter.«'} In welchem Maße sich der Entwurf den Denk
ansatz der Bertelsmann Stiftung zu eigen macht, zeigt ein '999 erschienenes Papier 
der Bertelsmann Stifrung, in dem es heiße: "Es bedarf einer klaren Trennung zwischen 
Leitungsfunktion und Aufsichtskompetenzen gewählrer Gremien.,,'4 Das bedeutet
nun wieder in den Worten der Begründung des Entwurfs - im einzelnen: "Grund
sarzentscheidungen, die einer Mitwirkung aller Hochschullehrer bedürfen, müssen 
von vollziehenden, operativen Enrscheidungsprozessen in der Veranrwortung eines 
professionalisierten Leirungsorgans klar abgegrenzt werden.« 'I Der auf die Leirungs
org~ne bezogene Begriff des operativen EnlScheidungsprozesses ist ein Deckwort für 
die Aufhebung wesentlicher Mitwirkungsrechte der Hochschulangehörigen. Der 
konzeptionellen Verknüpfung von Privatwirtschaft und Universität korrespondien. 
das - deskriptiv zutreffende, normativ aber problem:llische - Diktum von Opper
mann: • Wissenschaft und Winsch:l.ft haben in hohem Maße gleiche Imeressen.",6 
Für die Indienstnahmc der öffentlichen Gewalt durch die großen Wirtschaftsmächte 
halle Hermann Heller in seiner "Staatslehre« einst den kritischen Begriff der "pri
v3te(n) Mobilisierung der staatlichen Macht«'7 geprägt. Dieser für ein sozialdemo
kratisches VerfassungiVcrständnis konstitutlve Begriff, der die fragwürdige Trans
formation demokratisch nicht legitimierter Partikularimcressen in - vorgebliche -
Allgemeininteressen bezeichnet, wird in der Hochschulpolitik Oppermanns ins Ge
gemeil gekehrt und, in Gestalt der Übenragung privatwinschaftlicher Organisa
rionsmodelle auf die Universität, positiv gefaßt. 
Einer Hochschulverfassung, die sich an den Strukturen der Privarwirtschaft orien
tiert, korrespondiert ein bestimmter Begriff von Wissenschaft. Die Bertclsmann 
Stiftung versteht unter Wissenschaft die schnellstmögliche Transportierung von 
.. Wissen«, das als »wichtigster Rohstoff der Zukunft« bezeichnet wird: »Lernen heißt 
Wissen in Bausteinen erwerben und kontinuierl.ich erneuern." ,I Diese einfache Iden
tifikation von Wissenschaft und Wissen, die terminologisch auch in der Begriindung 
des Anhörungsemwurfs ihren Niederschlag findet, wenn von der immer größeren 
Bedeutung von" Wissens- und Technologietransfer umer den Bedingungen der Ko
operation (der Hochschulen,). P.) mit dem Winschafts- und Beschäftigungssystem«'9 
die Rede ist, reduziert den Begriff der Wissenschaft auf die Produkrion und Aneig
nung VOn technisch verwertbarem Wissen. Die - ebenfalls durchaus wissenschaftli
che - Dimension der streitigen Interpretation und ReOexion des Verwendungszu
sammenhangs der- deskriptiv festslcllbaren - Einzelergebnisse der Forschung gehr in 
der I-lypost3sierung des Wissensbegriffs verloren. Dureh die technokratische Ver
kÜrL.ung des Wissenschaftsbegriffs werden die praktischen Fragen der vernünftigen 
Einrichtung der Gesellschaft - von der Verwendung und den Grenzen der Biotechno
logie bis zur Entwicklung militärischer Massenvernichtungsmiltel - vollständig ab-

'J A"hörungunrwurf (Fn. I), S. 17· 
,~ (ni,ia,'vk.r.i.s der Bendsm .. nnn S,;(rung unftr der Schinnherr.ch~ft cl« Bunde.pr'sidenlen, Zukunlr 

gc""nnen, Bildung emeuem, McmOT.mdum, GÜlersloh '999, S. 4). 
'f Anhorungsemwuri (Fn. ,), S. f. 
,6 .Auch Hochschul.n sind letztlich Unternehmen ... Gespräch m;1 Wissenseh,fum;niSlcr Thoml$ Oppcr. 

m:lnl1. Univcrsilät Hlnoovcr intern, Nr. 1/100 I, $.1.. 
17 H. Heller, Sumkhre, Leiden '9)4, S. 11). 

,8 Benelsm.nn S,il,ung (Fn. 14), S. '), '7. 
" Anhörun(;$cnlwurf, Begründung (Fn. 1).5.1. 
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getrennr. Jürgen Habermas hat dies schon vor einem halben Menschenalter auf einen 
exakten Begriff gebracht: »Der ideologische Kern dieses (technokratischen, J. P.) 
Bewußtseins ist die EJiminierung des Unterschieds von Praxis und Technik ... die 
Steigerung der Produkrivkräfte decke sich nicht mi( der Intention 'guten Le
bens< .. . «'0 Demgegenüber wird in der neuen Hochschulkonzeption Wissenschaft 
auf technische Adaptions- und Verbesserungsleistungen auf der Basis der von der 

Wirtschaft gesetzten Zwecke reduziert . 
Für dieses Modell einer instrumentellen Wissenschaft ist ratsächlich eine Hochschul
verfassung funktional, die kommunikative Prozesse als Teil wissenschaftlicher Tätig
keit durch die Aushöhlung von Gremien akademischer SeibslVerwaltung sistien, um 
technisch verwertbares Wissen zur bestimmenden Idee zu erheben, an der sich das 
administrativ gestärkte Präsidium orientiert. Die universitäre Präsidialherrschaft und 
die Beschleunigung der Hervorbringung technisch verwerrbaren Wissens, ohne wis
senschaftliche Selbstreflexion, sind zwei Seiten eines Vorgangs. 
Die wissenschaftliche Komraproduktivität dieses Leilungsmodells hat der Senat der 
Universität Oldcnburg prägnant bestimmt: ,.Der Enewurf installiere ein einseitiges 
top-down-management . .. Das sich an den Entscheidungsstfukturen privatwirt
schaftlich agierender Unternehmen orientierende Management-Konzept, das im 
übrigen einer überholten Managememkultur angehört, wird den Anforderungen 
der in und von einer Hochschule zu lösenden wissenschafdichen und gesellschaft
lichen Problemstellung nicht gerecht .... Das neue System der zentralisierten Em
scheidungsfindung und Durehsetzung blockiert eine diskursive Emscheidungskuhur, 
in der die im Wissenschahsprozeß handelnden Akteure ihr Expenenwissen einbrin
gen können. Nur wenn das Hochschulorganisacionsrecht den am Wissenschaflspro
zeß Beteiligten ... die Möglichkeit einräumt, auch Prozcßgestalcende zu sein, kann 
das in der Gesamtuniversitär, aber auch in den einzelnen Disziplinen vorhandene 
Leisrungspo(cntial insgesamt gesteigert werden. «" 
In der Begründung des Anhörungsentwurfs werden zentrale partizipatorische Gre
mien der Universität, die - trolZ aller Probleme - überwiegend konstruktive Arbeit 
leisten, kurzerhand für dysfunktional erklärt: "Die Gremienstruktur des NHG ist zu 

kompliziert, um transparente, ralionale und zeitnahe Enlscheidungsprozcsse zu er
möglichen.«" Die Fragwürdigkeit dieser Behauptung macht der Senat der Univer
sität Hannover exemplarisch deutlich: ~Die beabsichtigte Ablösung der Entschei
dungsbefugnisse des Senats zugunsten des Präsidiums unrerstellt, daß die bisherige 
Entscheidungsstruktur ineffizient ist lind die neue Entscheidungsstruktur Vorteile 
aufweis!. Für beide Annahmen fehlen empirisch abgesicherte Belege. Tatsächlich 
negiert diese Annahme, daß der Senat in der Vergangenheit effizient strategische 
Emscheidungen getroffen hat. Um nur wenige Beispiele ... 2U nennen: Bei der 

Umsetzung des Sparprogramms (Hochschulstrukrurkonzept zur Konsolidierung 
des Landeshaushalts) wurde vom Senat im Konsens mit den Fachbereichen eine 
Verteilung der aufzubringenden StellensLreichungen beschlossen, die sowohl die 
Studiensituation der Fachbereiche als auch deren Belastbarkeit berücksichtigte. Die
ser Beschluß wurde. auch wenn er jeden Fachbereich hart traf. von allen Fachberei

chen mit getragen .... Ein Präs.idium mag zwar zu schnelleren Entscheidungen 
kommen und damil die ex-anre-Kosten !llinimieren, hat aber in der zweiten Phase 

10 J. Habermas, Te<:hnik und Wi<sen"h.ft ab ·Ideologie., Fr.lnkfunIM. 196&, S· 9', 99. 
11 5t<llungn.hmc cl« Senats der Univ~rsiü[ Oldcnburg {Fn. 2),5.6. 
H Anhorungsentwurf, Begnindung (Fn. I), S. 4. Diese Behauptung wird in der neuen B<,%nJndung des 

Gc«t.l!.CSenlwurfs (MWK. Ges.,z zur Hochschulrdorm in Nicdcrsachsen . B<,%nindung 11. J. )oo I, 
S· 4). unYCr>ndert aufreehlcrhahcn - die Gegcn,rgumeolc in den Stcllungnahmen der Univcrsi,,(~n 
zur Funklion.lit-l, des Selbstverwaltungsrech" zum.1 des Sen", (s. Fn.l). werden nichl aufgenommen. 
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I JO mir höheren ex-post-Kosten wie z. B. Überzeugungs-, Durchse!zungs- und Implc
rnentierungskosten zu rechnen. Eine wesentliche Stärke des Senats liegt hingegen, 
neben der besseren Informationsqualität, in der höheren Akzeptanz von Entschei
dungen bei Starusgruppen und Fachbereichen .• ?) 

1/1. Der Gesetzentwurf Regelwerk für eine PräsidiaLhemchaft 

Der Kern des vom Kabinett Gabrie! am ~9' Mai 2001 verabschiedeten und in den 
Landug eingebrachten Gesetzentwurfs", der eine ganze Reihe sinnvoller Einzel
regelungen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Universitäten - wie der 
FestSchreibung von Evaluation, der Einrichtung von Studiendekanate.n (§§ S, 39 
Abs. 4) etc. - enthält, verschiebt die Machtbalance zwischen partizipatorischen Gre
mien und Leitungsorganen zugunsten der Befugnisse des Präsidiums. 
Die Einwände, die Vemetungskörperschaften der großen niedersächsischen Hoch
schulen vorbrachten, sind in dem Gesetzentwurf im Kern - bis auf drei, abgesehen 
vom Entscheidungsrecht des Senats über die Errichtung von Stiftungen (§ 50 Abs. I 

Satz 2), weniger relevante Mirwirkungsrechte - nicht berücksichtigt worden. Insge
samt hält das Ministerium an seiner grundsätzlichen Ablehnung der von den großen 
Universitäten Niedersachsens eingefordenen Sicherung der bisherigen akademischen 
Selbstverwallung fest. Die von counter vailing powers kaum begrenzte Herrschaft 
der universitären Exekutive ist nach wie vor das Ziel der Gesetzgebung. 
Die zentrale, demokratisch legitimierte Vertrecungskörperschaft der Hochschulen, 
das Konzil, das den PräsidenLen bzw. die Präsidentin wählt und gegenüber dem die 
Universitätsleirung RechenschafL abgibt, taucht in dem Enewurt nicht mehr auf. Das 
Organ der Hochschulangehörigen, das aus der Urwahl der verschiedenen Gruppen 
hervorgeht, wird abgeschafft. Dabei hat das Konzil - durch die Behandlung von 
Satzungsfragen, durch die Diskussion des Rechensch~ftsberichts des Präsidenten -
eine wichtige Integrationsfunktion für die Gesamtuniversitäl. Oie TaLSache, daß sich 
der Präsident den Fragen der demokratisch legitimierten Hochschulangehörigen 
stellen muß, hat für die Kooperation in der Universität nicht unerhebliche Bedeu
tung. 
Der Senat, gewissermaßen das Parlament der Hochschule, das dem Präsidium funk
tionell gegenübersteht und weite EntScheidungsbefugnisse, insbesondere in Haus
halts- und Personalangelegenheiten hat, verliert zentr:l.le Kompetenzen. Die Eot
scheidungsrechte, .. Parameter für das Maß der Selbstverwaltung in der Universität«,'l 
werden reduziert auf die Sat7..ungsbefugnis und die Befugnis, den Präsidenten ZU 

wählen (§§ 37 Abs. J SaLZ 2; H Abs. 2 SaLZ 4). Ohne volle Entscheidungskompetenz, 
nämlich gebunden an das Einvernehmen mit dem Präsidium (§ 37 Abs. 2 Satz I), kann 
der Senat über den Entwicklungsplan und den Frauenförderplan beschließen . 
Ansonsten verwandelt sich der Senat in ein bloßes Konsultativorgan ohne Entschei
dungsrecht, dem das für jedes Parlament konstitutive Haushaltsrecht entzogen wird 
und der das Mitentscheidungsrecht über Berufungslisten verliert. Entsprechend heiße 
es: »Der Senat ... nimmt zu allen Selbstverwaltungsangelegenheiten von grundsätz
licher Bedeutung Stelluog, insbesondere zur Errichtung, Änderung oder Aufhebung 
von Fakultäten ... sowie zur Einführung, wesentlicher Änderung und Schließung 

2) Stcllungn~hme des S.n~ts der Un;versi"" H.nnovcr (Fn. !). $.l. 
24 MWK, G.,.,.ctz zur H<xhschulrdonn in Nicdcrsachscn, H,ooovcr, ~1.1·1001. 
~ I Ip.cn (Fn. 12), S. 9 (. 
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von Srudiengängen« (§ 37 Abs. 2 Satz 2). Ein bloßes Recht der Stellungnahme ist mit 
einer Entscheidungskompeten7. nicht identisch. Auch die Beteiligung an einem Ver
fahren ist von einer Entscheidungskompetenz verschieden . Die Kontrollkompeten
zen des Senats reduzieren sich auf eine Rechenschaltspflicht des Präsidiums und auf 

ein umfassendes Informationsrecht (§ 37 Abs. 3)' Auch mit diesen Rechten sind keine 
Entscheidungsbefugnisse verbunden. Das Recht, Mitglieder des Präsidiums abzube
rufen (§ 36 Satz r), ist wegen des hohen Quorums von drei Viertel der Stimmen 
nahezu irreal, zumal die Abberufung noch von einem weiteren Gremium, dem 

Hochschulrat, bestätigt werden muß (§ 47 Abs. I Satz 2). 
Da dem Senat, der wissenschaftliche Kompetenz auch personell in pluralisrischer 
Vielfalt repräsentiert, das Mitentscheidungsrecht auch über Berufungsvorschläge 
entzogen wird, erhält das Präsidium, das wissenschaftliche Kompetenz schon perso
nell nicht in dem Maße besilZen kann wie der Senat, die BefugIlis, über Berufungs
vorschläge zu eOlscheiden (§ 22 Abs. I Satz 4). Dieses zentrale Recht wird - gesetzes
systematisch wenig einsichtig - unter den einzelnen Kompetenzen des Präsidiums 

(§ 33 Abs. I SalZ 3 Ziff. 1-5) nicht aufgeführt. 
Das Budgetrecbt, das selbst im Obrigkeitsstaat, dessen Regierung nicht demokratisch 
legitimiert war, in den Händen des Parlaments lag, wird dem Senat entzogen und der 
Entscl!eidungsgewalt des Präsidiums übertragen (§ 33 Abs. r Ziff. 2, 3). Die proble
matischen Folgen sind antizipierbar. Die zentrale Verfügung über den Haushalt 
fördert Anpassung und unterbindet Kritik gegenüber demjenigen, der über Finanz
minel entscheidet. 
Als Folge der Aufhebung der partizipalOrischen Rechte des Senats fällt dem Präsi
dium die alleinige und weitreichende Kompetenz der Entscheidung über die Er
riclltung, Änderung und Aufhebung von Fakultäten. anderen fächerübergreifenden 
Organisationseinheiten und die Einführung, wesentliche Änderung und Schließung 

von Studiengängen zu (§ 33 Ahs. I Satz 3 Ziff. 4 und 5)' Ein wissenschaftsimmanenter 
Grund für den Wegfall eines. auch kontroversen, Diskussions- und Entscheidungs
verfahrens auf der Basis einer breiten Repräsentanz von Hochschullehrern ist nicht 
ersichtlich . 
Die Regelung der Eilkompetenz, wonach das Präsidium die erforderlichen Maßnah
men selbst trifft (§ 33 Abs.2 Satz 2), kann zur Verselbständigung des Präsidiums 
führen. Das an sich zur Entscheidung primär zuständige Organ wird nur noch 
unterrichtct (§ 33 Abs. l Sat:l 2). Es besitzt aber- anders als dies bei rechtsstaadichen 
Ausnahmeregelungcn üblicl! ist - kein Aulbebungsrecht im Blick auf die Maßnahme 

des Präsidiums. 
Ein den Beschlüssen des Senats nicht mehr unterworfener Präsidenc steht in der 
Gefahr, sich z.u verselbständigen. Der Entwurf verkennt dabei, daß kein einzelner 

heute noch in der Lage ist, alle probleme der Universität zu überschauen und daß der 
Präsident (und das Präsidium) Information und Diskussion benötigen, die auf der 
Ebene der Ebenbünigkeit erfolgen. Die Präsidialverfassung steht im Widerspruch zu 
den Funktionsnotwendigkeiten der Hochschule, die nur bei der Bündelung wissen
schaftlicher Kompetenz in vollem Maße gewährleistet sind . Bei einem Ausfall parti
zipacorischer Diskussions- und Emscheidungsprozesse und der Auflösung trans

parenter Strukturen rucken notwendig klientelistische Beziehungen zum Präsidium 
in den Vordergrund. D~mit verstärken sich notwendig die Konflikte in der Univer
sität, ohne daß es für sie einen Regulationsmechanismus gibt. Am Ende ist die 
Rationalität von Entscheidungen durch die Leitung der Hochschule, wegen des 
Ausfalls öffentlicher, mit dem Gewicht von Entscheidungskompetenzen versehener 
Gegenerwägullgen in zentralen Vertrecungskörperschaften der Universität, gefähr
det. 

Ifi 
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Ganz im Sinne der Begrenz.ung panizipalOrischer Rechre wird für die Wahl des 
Präsidenten dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur eine direkte Einllußmög

lichkeit eröffnet. Ein starkes Gewicht hat der Wahlvorschbg. der nicht mehr, wie 
zuvor üblich. vom Senat, sondern von einer Findungskommission vorgelegt wird, die 

nur zur Hälfte aus Vertretern der Hochschule. z.ur anderen Hälfte aus Vertretern des 
Hochschulrats, in dem das Ministerium drei von vier Repräsent~ntcn stellt (§ 47 
Abs . .2 Satz .2). bestehe. Ein Vertreter des Ministeriums nimmt mit beratender Stimme 
teil (§ 34 Abs.1 Satz 3). So liegt die hochschulpolirisch zentrale Frage der Gewinnung 
von Kandidaten für das Präsidium der Hochschule nur noch zum Teil in der Uni
versität. Zu Recht konstatiert das Konzil der Universitär Osnabruck, daß diese 
Kompetenzen außerunivcrsitärer Vertreter »bei der Findung ... von Mitgliedern 
des Präsidiums ... dem verf:ts5ungsreclnlich garantierten Sdbstverwaltungsrecht 
der Hochschulen (widersprechen).«'6 
Die Tendenz zur unmittelbaren Steuerung der Universität durch Organe. auf die 
Venretungskörperschaften der Hochschulen nur noch marginalen Einfluß haben, 
wird durch die Öffnungsklausel für die Errichrung einer Hochschule in Triigerschaft 
von rechtsfähigen Stiftungen des öffentlichen Rechts (§ 50 ff.) qualitativ verstärkt. Im 
Stiftungsra,", der gemeinsam mit dem Präsidium der Hochschule die Hochschule leitet 
und der umfassende Kompetenzen der Bestellung des Präsidiums, der Entscheidung 
über den Wirtseh:lftsplan, der Zustimmung zur Gründung von Unternehmen, dem 
Beschluß von Satzungsänderungen innehat (§ 55 Abs. l Ziff. J. 3,6,8). sitzt lediglich 
cin gewählter Venreter des Senats der Hochschule (§ 55 Abs. J Ziff. 2). Daß die vom 
Ministerium bestellten Mitglieder des Stiftungsrates ehrenamtlich rätig sind und an 

Aufträge und Weisungen nicht gebunden sind (§ 55 Abs. [ Salz 3). ändert nichts an 
ihrem außeruniversitären Kreationsmodus, der von ihrem wissenschafrlichen Han
deln nur abstrakt abgetrennt werden kann. 

Die gegenüber dem Anhörungsemwurf neu gcfaßte Regelung. daß fünf der sieben 
Mirglieder des Stiftungsrats nicht allein vom Ministerium, sondern im Einvernehmen 
mit der Hochschule bestellt werden (§ 55 Abs. J Satz 1 Ziff. I). kann nicht eigentlich 
als Garantie der Hochschulselbstverwalrung angcsehen werden. Das Recht. darüber 
mitzubestimmen. die Sclbs(Vcrwaltungsrechte der Hochschule an einen im Kern 
außeruniversirären Stiftungsrat zu übertragen, hat eher den Charakter einer Zustim
mungskompeleoz zur Selbstenrmächtigung. Wer daran mitwirken kann, seine pani
zipatorjsehen Gesrahungsrechte abzugeben. besitzt kein auf Dauer gestelltes Reeh[ 
der Selbstverwaltung im Wissenschaftsprozeß. Insofern kann der verändene Krea
tionsmodus für den Stiftungsrat die Gestaltungsreehte des Senats nicht ersetzen. Die 
Kompetenzen des Stifrungsrats sind - in Verbindung mlt der Rolle des Präsidiums
von hochschulaulOnomen Entscheidungsprozessen regelmäßig tagender Gremien 
fast vollständig abgekoppelt. Das Stiftungsmodell ist. wie der Präsident der Univer
sität GÖllingen. Horst Kern. konstatiert. ein ~trojanisches Pferd". das unter dem 
irreführenden Vorzeichen der Entstaaclichung der Hochschulen den st:L1t1ichen Ein
fluß auf die Universitären erheblich erhäht. '7 

,6 Stellungnahme des Kon>.ils der Unive",tät Osn.brück (Fn. », S. 1. 

'7 Stifrungsgedonke - "io -trojaniscnes Pferd.? Uni·Präsiden. Ho"'t K~rn ~um EnIWurf (ur cin neuts 
Hoch5chulgcsct2., GÖllinger Tageblatt ,'. 1).11.1""0; zum Programm einer sog. EnLS .. "liehung der 
Hochschule s. AnhÖrungscn.wurf, Begründung (Fn. I). S.l; Gese'2cmwurf. BegrUndung (rn. n). s. J f. 
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I V Beschneidung der organisatorischen Fonnen der Wissenschaftsfreiheit 
(Art. 5 Abs·3 GG) 

Die geplanten tiefen Einschnitte in die SelbslVerwaltungsrechle der Hochschulen 

führen notwendig zu der Fr.tge, ob der Entwurf mir der Garantie der Wissenschafts
freiheit (Art. 5 Abs . 3 GG) zu vereinbaren ist. Deren Gehalt hat das Bundesverfas
sungsgericht präzise bestimmt: ~Art. 5 Abs . .} GG (verbietet) dem Gesetzgeber, einen 
Wissenschaftsbetrieb org:lnisatorisch so zu gestalten, daß die Gefahr der Funktions
unfähigkeit oder der Beeinträchtigung des für die wissenschaftliche Bec.;itigung der 
Mitglieder erforderlichen Freiheitsraums herbeigeführt wird.,," Es kennzeichnet den 

Geist des Gesctzesvorhabens, daß an keiner Stelle der Begründung des Anhorungs
entwUrfs, etwa in dem Abschnitt über die Begrenzung der Rechte des Senats, auch nur 
die Frage aufgeworfen wird, ob der hochschulrechrliche Systernwechsel zu Lasten der 
Mitwirkungsrechte der Wissenschaftler mit Art. 5 Abs. 3 GG ohne weiteres vereinbar 
ist. Auch wenn die Garantie der Wissenschaftsfreiheit keine besummte Form der 
Hochschulverfassung vorschreibt, ist nicht jede Organisationsform der Universitäten 
mit Art. 5 Abs . .} GG vereinbar. Denninger hält fest: Der Staat har dafür zu sorgen, 
"daß die Insritution ... als solche nach Prinzipien organisiert wird, die eine Freie 
Entfaltung des Systems ,Wissenschaft< verbürgen. Dies erfordert jedenfalls ein be
stimmtes Maß an Selbscorganisauon, rechtlich in bestimmtem Umfang d!\s Recht auf 
Selbsrverwaltung in persönlicher ""ie in sachlicher (Lehrpläne, aber auch MitteI
verwaltung) Hinsicht in den unmittelbu wissenschaftsbezogenen (>akademischen<) 
Ange legenhei ten.« '9 

Wissenschaftsfreiheit isr in ihrer organisatorischen Gestalt als Selbstbesummung 
derer, die im Wissenschafrsprozeß tätig sind, zu begreifen. Weder die öffemliche 
Gewalt noch autoritative Organe der Universität besitzen die Befugnis, diese Selbst
bestimmungsrechte anzutasten. Die - durch Gremien vermitlelte - Möglichkeit der 
Vertretung wissenschaftlicher Positionen der Lehrenden und Forschenden in Haus
halts- und Berufungsfragen und in Fragen der Wissensch:Jrsplanung wird ausgehöhlt, 
wenn die partizip3torischen Rechte so eingeschränkt werden, daß dem einzelnen 
Wissenschrtftler die kontinuierliche Wahrnehmung seiner Position im organisatori. 
sehen Bereich der Hochschule institutionell versperrt wird. 
Das Bundesverfassungsgericht trifft die für die Garantiewirkung der Wissenschafts
freiheit zentrale Unterscheidung zwischen dem administrativen Bereich der Hoch
schule, der auf die freie wissenschaftliche Betätigung der Hochschulangehörigell 
nicht einwirkt und der daher auch keinen Beschränkungen für den Gesetzgeber 
unterliegt, und den wissenschafdich relevanten Bereichen der Hochschule, die For
schung und Lehre unmittelbar berühren: Jo »Begrenzt ist die gesctzgebcrische Ge
sraltungsfreiheit im Bereich derjenigen Angelegenheiten, die als >wissenschaftsrele
vant< angesehen werden müssen ... «.P Als wissenschafts relevante, durch die Garantie 
von An. 5 Abs·3 GG geschützten Funktionsbereiche der Universität gehen u. a. die 
»Sicherung der Durchführung von Forschungsvorhaben und Lehrveranstaltungen, 
insbesondere ihre haushaltsmäßige Betreuung einschließlich Miuelvergabe« und die 
"Personalentscheidungen in Angelegenheiten der Hochschullehrer,,",' Haushalts
und Berufungsfragen gehören also nicht in den grundrechtsneutralen, administrati
ven Bereich der Universität, sondern in den organisatOrischen Bereich der Garantie 

28 BVufGE JS, 79, "4· 
'9 Denninger, AK, GG, An. 5 Ab'.l Rdn.l!. 
)0 BVcrfGE )), J U f. 
JI BVcrfGEJ), Il) . 

)2 BVcrfGE J~, Ill · 

'5] 
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154 der Wissenschaftsfreiheit. Deren Funktion besteht darin, die strukturelle Ausschal
rung von Wissenschaftlern aus dem Prozcß der Bestimmung des Rahmens ihrer 

Tätigkeit unmöglich zu machen. Diese verfassungsrechtliche Position gilt insbeson
dere gegenüber dem Gesetzgeber (An. lAbs. 3 GG), für den das in An. 5 Abs. 3 GG 
enthaltene Grundrecht der Sicherung der Partizipation an der Bestimmung d("r 
ökonomischen und berufungspolitischen SLrUkturen des Wissenschaflsprozesses 
niclu zur politischen Manövriermasse zählt. 
Das für das Ministerium für Wissenschaft und Kultur von Alexander v. Briinneck 
erstattete Gutachten verkennt jene vom Bundesverfassungsgericht herausgearbeitete 
Garantidunktion von An. 5 Abs. 3 GG für den wissenschaftsrelevanten organisato
rischen Bereich der Hochscllule. Das gleiche gilt für die Begründung des Gesetz
entwurfs vom 21. Mai lOOI, die sich auf das Gutachten von v. Brünneck stÜtzt, ohne 
die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts zu den partizipatorischen Rechls
positionen zumal der Hochschullehrer in Haushalts- und Berufungsfragen zur 
Kenmnis zu nehmen.)J Die Aufhebung der Entscheidungsrechte des Senats, die 
aus der grundgesetzlich gesicherten Partizipation der Wissenschaftler all der Fest
legung des Rahmens des Wissenschaftsprozesses resultieren, rechtfertigt v. Brünneck 
- stets wiederkehrend - mit der »Gesralrungsfreihcit des Gesetzgebers in Selbst
verwahungsangelegenheiten«J\ die Übertragung von Kompetenzen des Senats auf 
da.s Präsidium sei »verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden«.ll 
Die Konsequenz dieser Ausblendung der Grundrechtsblndung des Gesetzgebers in 
Fragen der Regelung von Sclbstverwa!tungsstrukturen der Wissenschaftler wird an 
einer Einzelargumemation v. Brunnecks besonders deutlich. Nach dem Gesetzent
wurf ist es, wie v. Brünneck selbst feslsrelll, nicht ausgeschlossen, daß eine Entschei
dung über eine Berufungsliste von einem Präsidium getroffen wird, in dem die 
Professoren in der Minderheit sind oder dem Leiwngsgremium der Hochschule 
gar nicht angehören.)6 Diese Regelung steht im eklatamen Gegensarz zur Interpreta

tion der Wissenschaftsfreiheit durch das Bundesverfassungsgericht. Es halte fest
gelegt, daß bei Encscheidungen, die die »Berufung der Hochschullehrer betreffen, ... 
der Gruppe der Hochschullehrer ein weitergehender, ausschlaggebender Einfluß 
vorbehalten werden (muß).«)] Dieses Judikat erklärt v. Briinneck, ohne dessen Bio

dungswirkung gerade für den Gesetzgeber zu erwägen (§ 3! Abs. I BVerfGG), für 
obsolet: Die Entscheidung habe sich "nur (!) auf die Zusammensetzung des ... Senats 
nach dem damaligen Modell der Gruppenuniversirät«Ji bezogen. Diese fragwürdige 
These, die den Gelrungsanspruch der Verfassung an eine bestimmte, einmalige hi
storische Lage bindet, ermöglicht es, Grundrechtspositionen aus aktuellen Gründen 

H A. v. Briinneck, R""hr'gutaehtcn, <mollel im Auftr.g des Llndcs Nit<lersach,cn, vertrelen durch das 
Ministerium (ur Wi"eruch,h und Kultur, ~unl Anhorungsentwurf des Gesclz~s zur Hochschulrdorm in 
Niederslchscn. 1.4.2001, unverof{emliclll; GeSCI~enlwUrf, Begründung (I'n. n), S. Jl. 

H Ebd. $. ,6, zum gegenwärtigen Di,kussionsstand im Blick aul die Grs<ahuns,frrihcit des Gese.zgeber< in 
Hochschulfragen und zum Stellenwert der \\lj"enscha("{ reihoi, vgl. T. Groß, Das KuralOrium - Hoch
schul,Ulonomle durch institulionalisicnc Kooper.uion?, DÖV, H. ~1!J999, S. 899 H. 

3) Ebd. 
)6 Gutach.en (Fn. JJ), S. 27. 
>7 BVerfGE )5,80. 

)S v. Briinneck (Fn. 33), S. 26. Der Ge"tzgebcr. der die M itenlScltridungsrechtc des Srn", in Berulungsln
geltgenhei"n "u!hebl, en""iekle, meint ,'. Briinncck, das -d1malige Modell der Gruppellunivc"iü, 
fort ... ". Ebd. S. 27. Drr organis.uionsrtchrl ichc Bruch mil den bisherigen partizipllorischen $,rukruren 
der Hoch,ehulvcrflSsung k,nn schwerlich 11s cl"rrn Fort<chreibung ange,ehen werden. 
Es ist bezeichnend, d,ß v_ Brünneck in scinC'm S6-sell'gen GUL1Chtcn die zum,1 vcrbs.sungsr""hdichen 
S.dlo lign:l hm <n der großen niedcrsachsi,ehcll Univers;.itell (,. Fn.l) inh,ltl;eh nich. cin .;nzi!;., Mal 
erw,hn •. Er bcgniigt sich mi. der kursorischen Bemerkung, daß er d;ese S.cllungnlhmen ausgewerte. und 
daß du Ministerium sie .sorgflhig gepni{l. habe (v. Bninneek (Fn. 33). $-4,1))- Auch die eme, in den 
.Niedersiichsi schen Vel"OJ~hung,bl;:"em- ersehienCllC kri,i,ehe GeSlmtanJlysc des G«elzgebungsvor
h,bens VOn Ipsen (Fn. 11) linder in dem GUlleh!Cn keine Erw:':hnung. 
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politischer Zweckmäßigkeit zu relativieren. Mit der [nfragestellung der vom Bundes
verf:l.ssungsgericht festgelegten organisatorischen Garantien der Wissenschaftsfrei
heit, deren Gehalt sich insbesondere in der Mitwirkung der Gesamtvenretung der 
Hochschullehrer in der Entscheidung über Berufungsfragen ausdrückt, wird der 
organisationsrechtliche Normgehalt von Art. 5 Abs.3 GG in bestimmtem Maße 
konterkariert . Dabei besteht kein Zweifel, daß die organisatorischen Garantien der 
Wissenschaftsfreiheit nicht nur für die Gruppenuniversität, sondern für jede andere 

Hochschulverfassung gelten. 
Mit der weitgehenden Abschaffung der ständigen, in einer Wahlperiode bestehenden 
Gcstahungskompetenz des Senats verlieren vor allem die Hochschullehrer einen 
wesentlichen Teil ihrer durch die Wissenschaftsfreiheit garantierten Rechte der 
Selbstverwaltung. Dal~ das Präsidium, dem diese Rechte nunmehr zufallen sollen, 
durch den Senat gewählt wird. Ist kein Ersatz für die Mitwirkung des Senats in 
wissenschafllichen Hochschulfragen. Denn das hieße, daß das Präsidium nur bei 
seiner Wahl, nicht aber in der gesamten Amtsperiode seiner Tätigkeit an die FeSl

legungen der Venretungskörperschaft der Hochschulangehörigen gebunden ist, son
dern einzig aufgrund eigener, durch Diskussions- und Entscheidungsmechanismen 
der Hochschule rechtlich unbeeinflußbarer Dezision den organisatorischen Rahmen 
des Wisscnschaftsprozesses, Entscheidungen über den Haushalt und über Berufungs
listcn originär bestimmen könnte. Eine PräsidiaJhcrrschaft widerspricht dem Prinzip 
der Selbstverwaltung, die nur dan n real existiert, wenn sie sich in regelmäßig tagenden 
Gremien mit Entscheidungskom petenzen niederschläge 
Die Gesamrcendcnz des Gesetzentwurfs, die Universicätslcitung von Emscheidungs
rechten der Hoc:hschulangehörigen in Fragen der organisatorischen Struktur des 
Wissenschaftsprozesses ab7.Ukoppeln, richtet sich auf die Konstituierung eines uni
versitären Präsidialregimes, das panizipaeorische Vertretuogskörperschahen weit
gehend ersetzt. Diese Tendenz des Gesetzentwurfs widerspricht in gleicher Weise 
der Argumentationsstruklur des Mehrheits- wie des Minderheitsvotums der Em
scheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Hochschulverfassung. Während das 
Mehrheitsvotum die herausgehobene, nicht übersrimmbJre Position der Hochschul

lehrer in den Mittelpunkt der organisatorischen Struktur der Universitäten stellte, 
zielte dJS Minderheitsvotum darauf, die am WissenschaftSprozeß Beteiligeen prinzi
piell nicht durch Qualifikationsmerkmale zu differenziercn. J9 Trotz dieser Differenz 
stimmee dcr Ersre Senat des Bundesverfassungsgerichts darin überein, daß die Teil
habe am organisatorischen Bereich des Wissenschafesprozesses nach Art. 5 Abs. 3 GG 
der - wie auch immer abgestufren - Gesamtheit der Wissenschaftler zusteht.'o Für 
eine Absorption dieses Rechts durch ein den Wissenschaftlern in zentralen 
wissenschaftsorganisatorischen Fragen übergeordnetes Präsidium ist in der Logik 
der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts kein Raum. 
Noch isr der Entwurf nicht Geseez. Eine Erkennmis des Staatssekretärs im Bundes
kanzleramt, der schon im niedersächsischen Regierungsapparat einen guten Ruf 
haue, könntc für die Diskussion in den parlamentarischen Gremien hilfreich sein. 
KÜr7.lich schrieb Frank-Walter Steinmeier: »In der modernen Gesellschaft verfügen 
Regierung und Parlament nicht mehr apriori über das notwendige Wissen, ge
schweige d<.>nn einen Wissensvorsprung, um sachadäquate Entscheidungen zu tref
fen .. . Entscheidungen, die Komplexität ignorieren, werden von den Betroffenen 
bestenfalls belächelt, schlimmstenfalls ignoriert.,,~l Die in dem Gesetzentwurf zum 

19 BVer1GE H. IJl f.. 144. lSR. 
40 BVcrfGE 1 S. 1'4, IS 8. 
41 E-W. S",;nnlc;cr, Abschied von den M >ehern. Die Zci, , .. 1.1. lOOJ. 
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Ausdruck kommende weitgehende Ignonerung der wissenschafdichen Se!bstorga
nisationsfähigkeit der Universitäten kann durchbrochen werden - wenn die politi
schen Gegenkräfte innerhalb und außerhalb der niedersächsischen Hochschulen sich 

weiter formieren. 

CJaus Kreß 

Vom Nutzen eines deutschen 
Völkerstrafgesetzbuchs 

Die Annahme des Römischen Statuts des Internationalen Srrafgerichtshofs 
hat die välkerstrafrechlliche Landschaft entscheidend veränden. Damit stellt 
sich weltweit auch die Frage nach dem Verhältnis von Völkerstrafrecht und 
nationalem Strafrecht in einem neuen Licht . Die Bundesregierung hat die 
Entscheidung getroffen, den Entwurf eines deutschen Völkerstrafgesetz
buches auszuarbeiten. 

Der Verfasser stellt das Vorhaben zunächst in den völkerrechtlichen Zusam
menhang . Er unterzieht es dann einer eingehenden straf- und völkerrecht
lichen Würdigung, wobei sowohl systematisch-dogmatische als auch 
rechtspolitische GesiChtspunkte Berücksichtigung finden. Auch die außen
politische Relevanz des Themas wird angesprochen. Das Buch mündet 
schließlich in den Ausblick auf die mögliche Grundanlage des Völkerstraf
gesetzbuchs. 

Die Studie wendet sich an die Straf- und Völkerrechtswissenschaft, aber 
auch an alle völkerstrafrechtlich Interessierten, insbesondere aus dem Be
reich von Nichtregierungsorganisationen . 

Der Verfasser war bzw. ist Mitglied der deutschen Regierungsdelegation bei 
den Verhandlungen zum Römischen Slatut und bei den Beratungen in der 
Vorbereitungskommission des Internationalen Strafgerichtshofs. 
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